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2. Änderung des Bebauungsplans "Im unteren Briel, im oberen Briel" 
Auftrag zur Erstellung der Bebauungsplanunterlagen 
 
Hinweis: 
Rats-/Ausschussmitglieder, bei denen Befangenheit gemäß § 22 GemO vorliegt, dürfen an der Beratung 
und Abstimmung nicht mitwirken und müssen sich bei öffentlichen Sitzungen in den Zuhörerbereich 
begeben bzw. bei nicht öffentlichen Sitzungen müssen sie den Sitzungsraum verlassen. 
 
Sach- und Rechtslage:  
 
Die Stadt Meisenheim plant die Änderung des Bebauungsplans „Im unteren Briel, im 
oberen Briel“, um zwei Bauvorhaben in der Stadt Meisenheim im Industriegebiet zu 
ermöglichen.  
Für die beabsichtigte Änderung müssen städtebauliche Leistungen erbracht werden. Für 
die Erstellung der Planunterlagen hat die Verwaltung ein Angebot eingeholt: 
 

1. Gutschker und Dongus, Odernheim     13.558,16 € 
 
Mit den beiden Investoren wurden bereits Kostenübernahmeverträge abgeschlossen, 
sodass der Stadt Meisenheim keine Kosten an der Änderung des Bebauungsplans 
entstehen.  
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Stadtrat Meisenheim beschließt, den Auftrag in Höhe von 13.558,16 € (brutto) zur 
Erstellung der Bebauungsplanunterlagen für den o.g. Bebauungsplan an das Büro 
Gutschker und Dongus aus Odernheim entsprechend dem Angebot vom 05.08.2021 zu 
erteilen.  
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Abstimmungsergebnis: ☐ Einstimmig 

  Ja-Stimmen 

  Nein-Stimmen 

  Stimmenthaltungen 

 
 
Gerhard Heil 
Vorsitzender 
 
 


